
• , Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 	 Aktenzeichen: BKB-18/03010-25 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 

Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i. V. rn. § 1Oa ARegV 

wegen 	 Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze auf 

Grund eines Antrags auf Kapitalkostenaufschlag 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4,. 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer 	 Bernd Petermann 

und den Beisitzer 	 Stefan Albrecht 

auf Antrag der Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH; -schmarler Damm 5, 

18069 Rostock, gesetzlich vertreten durch die· Geschäftsführung 

- Antragstellerin ­



am 07.12.2018 beschlossen: 

1) 	 Dem Antrag auf Anpassung der kalenderJährlichen Erlösobergrenze des 

Jahres 2019 wird in Höhe der Anlage A 1 stattgegebenlm Übrigen wird 

der Antrag abgelehnt. 

2) 	 Die Beschlusskammer wird den vorliegenden Beschluss ungeachtet ei­

ner zwischenzeitlich eingetretenen Bestandskraft hinsichtlich des zu­

grunde gelegten Eigenkapitalzinssatzes für Neuanlagen anpassen, 

wenn 

a. 	 der Netzbetreiber Beschwerde gegen den Beschluss der Beschluss­

kammer 4 der Bundesnetzagentur zur Festlegung der Eigenkapital­

zinssätze für Alt- und Neuanlagen vom 05.10.2016 (BK4-16-160) 

eingelegt und nicht zurückgenommen hat und 

b. 	 der Beschluss BK4-16-160 gegenüber dem Netzbetreiber entweder 

durch eine rechtskräftige Entscheidung oder von der Beschlusskam­

mer 4 der Bundesnetzagentur aufgehoben und in der Weise abgeän­

dert wird, dass andere Zinssätze festgelegt werden, als dies im ur­

sprünglichen Beschluss BK4-16-160 vorgesehen war. 

3) 	 Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die AntragsteHerih hat mit Schreiben vom 28.06.2018, eingegangen bei der Be­

schlusskammer am 29.06.2018, und mit Übermittlung des Erhebungsbogens über 

das Energiedatenportal einen Antrag auf Anpassung der festzulegenden kalender­

jährlichen Erlösobergrenze des Jahres 2019 gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 

10a ARegV gestellt Die von der Antragstellerin beantragten Anpassungen sind aus 

Anlage A1 dieses Beschlusses ersichtlich. 
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Der am 2·7.06.2018 über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur übermittelte 

Erhebungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer 8 hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin gemäß § 67 

Abs. 1 EnWG mit Schreiben vom 05.09.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme gege­

ben. Die Antragstellerin hat mit schreiben vom 20.09.2018 Stellung genommen. 

Die Antragstellerin hält in ihrer Stellungnahme insbesondere an der Beantragung von 

Kapitalkosten der Jahre 2017 und 2018 fest und führt im Wesentlichen aus, dass die 

Einbeziehung dieser Kapitalkosten sowohl vom Wortlaut der Vorschriften als auch 

vom Willen des Verordnungsgebers gedeckt sei. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde.gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehörde, in deren Bundesland 

der Sitz des Netzbetreibers belegen ist, wurde gemäß § 58 Abs.1 S . 2 EnWG 

Gelegenheitzur Stellungnahme gegeben. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze der Antragstellerin für den Stromnetzzugang 

ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 1 L V. m. § 1Oa ARegV. Dem Antrag wctr im tenorierten Umfang stattzuge­

ben. 

1. Zuständigk&it 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1Satz1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgi'li!'dlage 

Die beantragte Anpassung bedarf gemäß§ 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 

1, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulierungsbehörde. 
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Die Anpassung ist unter den Voraussetzungen des§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. 

§ 1Oa ARegV zu genehmigen. 

3. Anspruch auf Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösöbergrenze gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 1Oa ARegV. 

Sie hat die Anpassung frist- und formgerecht beantragt und es entstehen ihr auf­

grund von nach dem Basisjahr getätigten Investitionen in den Bestand betriebsnot­

wendiger Anlagengüter Kapitalkosten. 

3.1 Frist- und formgerechte Antragstellung 

Voraussetzung für die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund der Berücksichti­

gung eines Kapitalkostenaufschlags ist die inhaltlich bestimmte, form- und fristge­

rechteAntragstellung durch den antragsberechtigten Netzbetreiber. 

3.1.1 Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind ausschließlich Verteilnetzbetreiber; gern. § 1Oa Abs. 1 O 

ARegV gelten die Regelungen zum Kapitalkostenaufschlag nicht für Betreiber von 

Übertragungsnetzen. Ohne Bedeutung ist, ob die Erlösobergrenze des Verteilemetz­

betrelbers im Regelverfahren oder im vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV 

festgelegt wurde. Die Antragstellerin fst Verteilernetzbetreiber und somit gemäß 

§ 1Oa ARegV antragsberechtigt. 

3.1.2 Antragszeitpunkt 

Der Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1Oa ARegV 

ka.nn gern. § 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 30.06. eines Kalenderjahres gestellt wer­

den. Nach § 34 Abs. 6 ARegV kann der Antrag auf Genehmigung eines Kapitalkos~ 

tenaufschlags erstrnals zum 30.06.2018 für das Kalenderjahr2019 gestellt werden. 

3.1.3 Antragsform 

Nach § 1Oa Abs. 9 ARegV muss der Antrag des Netzbetreibers s~mtliche zur Be­

rechnung des Kapitalkostenaufschlags nach den § 1Oa Abs. 1 bis 8 ARegV notwen­

digen Unterlagen enthalten. 

Insbesondere sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die nach dem Ba­

sisjahr in Betrieb genommenen und geplanten betriebsnotwendigen Anlagegüter, die 
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jeweils in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach Anlage 1 

der StromNEV sowie für die nach dem Basisjahr in Betrieb genommenen öder ge­

planten betriebsnotwendigen Anlagegüter von den Anschlussnehmern gezahlten o­

der zu erwartenden Netzanschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse nach § 7 

Abs. 2 S. 2 Nr. 4 StromNEV anzugeben. Diese Aufzählung ist nicht abschließend 

(„insbesondere"). Daneben sind sämtliche weiteren, für die Prüfung erforderlichen 

oder zweckmäßigen Unterlagen und Informationen dem Antrag beizufügen. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin formgerecht. schriftlich und elektronisch bei 

der Bundesnetzagentur .eingereicht. Der zum Antrag gehörende Erhebungsbogen 

wurde unter Nutzung der aktuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum 

Download bereitgestellten XLSX-Datei übermittelt. Dem Antrag wurden die für die 

Prüfung des· Antrages erforderlichen Unterlagen beigefügt. 

3.1..4 Antragszeitraum 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund e.ines Kapitalkostenaufschlags erfolgt 

gem. § 4 Abs. 4 S. 2 2. HS ARegV irnrner zum 01.01. des auf das Jahr der Antrag­

stellung folgenden Kalenderjahres; gern. § 1Oa Abs. 1 S. 3 ARegV gilt eine Geneh'" 

mlgung stets bis zum 31.12~ des auf den Antrag folgenden Kalenderjahres. Damit gilt 

die vorliegende Genehmigung vom 01.01. bis zum 31.12.2019. 

3.1.5 Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags ist die Erhöhung ·der kalenderjährliche Er­

lösobergrenze des auf das Jahr der Antragstellung folgenden Kalenderjahres. Es ist 

unerheblich, dass die für das Kalenderjahr 2019 geltende Erlösobergrenze zum Ge­

nehmigungszeitpunkt noch nicht festgelegt ist. Die Genehmigung erfolgt dann im 

Hinblick auf die künftig festgelegte Erlösoberyrenze. 

Die ursprünglich von der Antragstellerin beantragte Anpassung und die von ihr dar­

gele9.te Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags basierend auf den von ihr dargele-g­

ten Kapitalkosten ergibt sich aus Anl~ge A 1 dieses Beschlusses. 

3.2 Materielle Voraussetzungen 

Materiell setzt die Genehmigung eines Antrags auf Kapitalkostenaufschlag voraus, 

dass dem Netzbetreiber Kapitalkosten aufgrund von nach dem Basisjahr getätigten 

Investitionen in den Bestand betriebsnotwendiger Anlagengüter entstehen. 
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3,2.1 Kapitalkosten 

Kapitalkosten sind in § 1Oa Abs. 1 S. 2 ARegV definiert. Kapitalkosten im Sinne des 

Kapitalkostenaufschlags nach § 10a Abs. 1S. 1 ARegV sind danach die Summe der 

kalkulatorischen Abschreibungen, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, der 

kalkulatorischen Gewerbesteuer und Fremdkapitalzinsen. 

3.2.2 Relevante Investitionen 

Im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags können gern. § 1Oa Abs. 1 S. 1 ARegV nur 

solche Kapitalkosten berücksichtigt werden, die aufgrund von nach dem Basisjahr 

getätigten Investitionen in den Bestand betriebsnotwendiger Anlagengüter entstehen. 

Erfasst sind grundsätzlich alle Neuinvestitionen ohne Unterscheictung zwischen Er­

satz- und Erweiterungsinvestitionen. 

3.2.3 Berücksichtigungsfähige Anlagengüter 

Berücksichtigungsfähige Antagengüter sind gern. § 10a Abs. 2 S. 1 ARegV diejeni­

gen betriebsnotwendigen Anlagengüter, 

die ab dem 01..01. des Jahres, das auf das Basisjahr derjeweils anzupassen­

den Erlösobergrenze folgt, aktiviert werden 

oder 

deren Aktivierung bis zum 31 .12. des Jahres, für das der Aufschlag genehmigt 

wird, zu erwarten ist. 

Berücksichtigungsfährge Anlagengüter sind dabei grundsätzlich solche Anlagengüter, 

die auch bei der Ermittlung des Kapltalko.stenabzugs gemäß § 6 .Abs. 3 ARegV Be­

rücksichtigung gefunden haben. Damit sind auch Beständ.e .des immateriellen Ver­

mögens sowie Buchwerte derGrundstücke erfasst; sie werden im Rahmen des Kapi­

talkostenaufschlag mit den jeweiligen handelsbilanziellen Werten berücksichtigt. Die 

Beschlusskammer geht davon aus, dass bei den immateriellen Vermögensgegen­

ständen kein doppelter Ansatz von SoftWare erfolgte, die bereits im Sachanlagever­

mögen aufgeführt ist. Darüber hinaus sind Anlagen im Bau - für dies~ wird im Rah­

men des Kap~talkostenabzugs gemäß § 6 Abs. 3 ARe.gV ein vollständiger Abgang im 

Folgejahr unterstellt - im Kapitalkostenaufschlag mit ihrem Buchwert im jeweiligen 

Jahr zu berücksichtigen. Somit wird beim Kapitalkostenaufschlag der gesamte Be­

stand der Anlagen im Bau im Genehmigungszeitraum, wie er vom Netzbetreiber an­
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gegeben wurde, als Zugang berücksichtigt und nicht nur die im maßgeblichen Jahr 

erstmalig aktivierten Anlagen im Bau. Zugleich bleiben die in Vorjahren angesetzten 

Anlagen im Bau unberücksichtigt, da insoweit die in Betrieb genommenen Anlagen 

als Zugänge im Anlagevermögen berücksichtigt werden. 

Nicht berücksichtigungsfähig sind Aufwendungen für Anlagenabgänge. § 1Oa Abs. 2 

S. 1 ARegV listet abschließend äl!f, welche Investitionen im Rahmen des Aufschlags 

zu berücksichtigen sind. Auf\tvendungen aus Anlagenabgängen sind gerade keine 

Kapitalkösten aus Investitionen in betriebsnotWendige Anlagengüter, die ab dem 

01.01. des Jahres, das auf das Basisjahr der jewe.ils anzupassenden Erlösobergren­

ze folgt, aktiviert werden oder deren Aktivierung bis zum 31.12. des Jahres, für das 

der Aufschlag genehrnigt wird, zu erwarten ist. Eine Berücksichtigung im Rahmen 

des Kapitalkostenaufschlags ist somit ausgeschlossen. 

Nachaktivierungen sind berückslchtigungsfähig. Diese werden der Berechnungsme­

thodik des Kapitalkostenaufschlags folgend als eigenständiges Wirtschaftsgut be~ 

trachtet und im Jahr der Nachaktivierung berücksichtigt. 

Soweit möglich ist hinsichtlich der Anlagen.güter auf Ist-Daten abzustellen, im Übri­

gen sind Planwerte heranzuziehen. Dies bestimmt§ toa Abs. 2 S. 2 ARegV: Bis ein­

schließlich des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres ist auf den tatsächlichen 

Bestand an betriebsnotwendigen Anlag~n_gütern abzustellen und im Übrigen bis ein­

schließlich des Jahres, für das die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund des 

Kapitalkostenaufschlag erfolgt, auf den iu erwartenden Bestand abzustellen. Damit 

sind vorliegend Anlagengüter erfasst, die zwischen dem 01.01.2017 und dem 

31.12.201;9 aktiviert wurden oder voraussichtlich aktiviert werden. Für das Jahr 2017 

ist auf Ist- und für die Jahre 2018 und 2019 auf Planwerte abzustellen. Die Be­

schlusskammer geht davon aus, ~ass die Antragstellerin nur solche Anlagengüter 

ihrem Antrag zugrunde gelegt hett, die sie tatsächlich in 2017 aktiviert hat bzw. tat­

sächlich plant, in 201812019 zu aktivieren. Sie behält sich eine Rücknahme oder ei­

nen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, dass dies nicht der Fall 

ist. Überdies ermittelt der Netzbetreiber gemäß§ 5 Abs. 1a ARegV bis zum 30.06. 

des Jahres, das dem Kalenderjahr folgt; für das der Kapitalkostenaufschlag geneh­

migt wurde, die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa 

ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er bei Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten ergibt Die Differenz ist auf dem Regulierungskonto des 
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Jahres, für das der Kapitalkostenaufschlag genehmigt wurde, zu verbuchen. Die Be­

schlusskammer hat den vom Netzbetreiber ermittelten Regulierungskontosaldo nach 

§ 5 Abs. 3 ARegV zu genehmigen und wird hierbei die tatsächlich in den Jahren 

2017 bis 2019 aktivierten Anlagengüter zugrunde legen. 

Berücksichtigungsfähi_g sind auch solche Anlagengüter, die nicht vom Netzbetreiber 

selbst, sondern im Falle voh gepachteten Vermögensgegenständen von Dritten akti­

viert wurden oder voraussichtlich aktiviert werden. Nicht berücksichtigungsfähig sind 

Anlagengüter, die nicht vom Netzbetreiber, sondern von einem Dienstleister aktiviert 

wurden oder voraussichtlich aktiviert werden. Oie Erhöhung von Kapitalkosten eines 

Dienstleisters wird über das Dienstlefätungsentgett vollumfänglich abgegolten. Dies 

gilt umso mehr, als Dienstleistungen im Wettbewerb beschafft werden können. 

Ein Kapitalkostenaufschlag kann nur für ·Maßnahmen beantragt werden, die nach 

ihrer Art und ihrem Volumen den vöm Netzbetreiber praktizierten Aktivierungsgrund­

sätzen zufolge auch im Basisjahr aktiviert W{)rden sind bzw. wären. Die Aktivierungs­

grundsätze sind stetig anzuwenden, Der Ses'Chlusskammer geht davon aus, dass die 

Antragstellerin ihre Aldivierungspraxis stetig angewendet hat. Sie behält sich eine 

Rücknahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, dass 

die Aktivierungspraxis verändert wurde. 

Die berücksichtigungsfähigen AnlagengQter sind der Anlage A2 zu entnehmen. 

3.2.4 Netzübergänge 

Der Kapitalkostenaufschlag kann nur für l.nvestitiönen genehmigt werden; die nach 

dem Basisjahr getätigt wurden. Investitionen, die bis zum oder im Basisjahr getätigt 

wurden, sind Bestandteil der festgelegten Etlösobergrenze nach § 29 Abs. 1 EnWG 

LV.m. §§ 32Abs. 1Nr.1„Abs. 2 ARegV. In Zusammenhang mit nach dem Basisjahr 

stattfindenden Netzübergängen bedeutet di.es .• dass die bis zum oder im Basisjahr 

getätigten Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die den über­

gehenden Netzteil betreffen, nach den Vorgaben des § 26 ARegV als Anteil der Er­

läsobergrenze auf den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen werden. Die Auftei­

lung eines Kapitalkostenaufschlags ergibt sich daraus nicht. 

Alle Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitarkosten, die nach dem Basis­

jahr getätigt wurden, sind nicht Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze. Für 
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diese Investitionen kann der aufnehmende Netzbetreiber einen Antrag auf Kapi­

talkostenaufschlag stellen. 

Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin in ihrem Antrag kei­

nerlei Anlagengüter geltend gemacht hat, die aufgrund eines Netzübergangs auf ei­

nen anderen NetzbetreJber übergegangen sind oder im Jahr 2019 übergehen wer-· 

den. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich 

herausstelle.n sollte, dass derartige Anlagengüter in den Kapitalkostenaufschlag ein­

geflossen sind. 

4. Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenz:e 

Die Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze des Jahres 2019 

ergibtsich aus Anlage A1 . 

Die Berechnung des Kapitalkostenaufschlags ist in § 1Oa Abs. 3 bis 8 ARegV gere„ 

gelt Die Formel zur Berechnung ergibt sich explizit aus § 1Oa Abs. 3 ARegV: 

Kapitalkostenaufschlag = 
kalkulatorische Abschreibungen nach § 6 Abs. 4 StromNEV 

+ kalkulatorische Verzinsung nach § 1Oa Abs. 4 bis 7 ARegV 

+ kalkulatorische Gewerbesteuer nach § 1Oa Abs. 8 ARegV und § 8 Strom­

NEV 

Hierbei sind Grundlage für die Ermittlung ·der einzelnen Berechnungsbestandteile 

stets die Anschaffungs- und Herstellungskosten der berücksichtigungsfähigen Anla­

gengüter. Hierbei können nur die Kapitalkosten des Jahres in den Aufschlag einbe­

zogen werden, für das der Kapltalkostenaufschlag beantragt wird. 

Eine Berücksichtigung von Kapitalkosten der Jahre 2017 und 2018 ist ausgeschlos­

sen. Auswejslich § 34 Abs. 7 S. 5ARegV kann ein Antrag nach§ 10a ARegV erst­

mals bis zum 30.06.2018 gestellt ·werden; die Anpassung erfolgt sodann gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 3 ARegV zum 01 .01,2019. Die Übergangsregelung des § 34 ARegV sieht 

kein Nachholen der Kapitalkosten der Jahre 2017 und 2018 vor. 
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4.1 Kalkulatorische Abschreibungen 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen gilt die Vorgabe des § 6 Abs. 

4 StromNEV für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen für Neuanlagen. 

Danach sind auch im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags die berücksichtigungsfä­

higen AnlagengütE!r ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach der linearen Abschreibungsrnethode zu ermitteln. Die kalku­

latorische Jahresabschreibung ergibt sich demnach aus dem Quotienten der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 

1 StromNEV gewählten Nutzungsdauer. Gemäß § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV ist die 

jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdau­

er unverändert zu lassen. 

Die Höhe der anerkennungsfähigen. Abschreibungen ist der Anlage A2 zu entneh­

men. 

4.2 Kalkulatorische Verzinsung 

Gemäß § 1Oa Abs., 4 ARegV ist die kalkulatorische Verzinsung wie folgt zu ermitteln: 

Kalk. Verzinsung =kalkulatorische Verzinsungsbasis x kalkulatorischem Zinssatz 

In § 1Oa Abs. 4 ARegV ist daneben auch geregelt, nach welchen Vorgaben die bei­

den Faktoren Verzinsungsbasis und Zinssatz zu ermitteln sind. 

4.2.1 Verzinsungsbasls 

Die Verzinsungsbasis ergibt slch nach§ 10a Abs. 5 ARegV aus den kalkulatorischen 

Restbuchwerten der berücksichtigungsfähigen Anlagen bewertet zu historischen 

AK/HK nach§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3StromNEV. Anzusetzen ist dabei der Mittelwert aus 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs-· und 

Herstellungskosten· im Zugangsjahr im Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. 

BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14.). Ausgenommen hiervon sind Grund­

stücke und Anlagen im Bau, da diese - anders als die vom Bundesgerichtshof 

adressierten Anlagen - nicht abgeschrieben werden. 

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des 

Jahresanfangs- und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskostenbei­

träge (NAK) und der Baukostenzuschüsse (BKZ) gern. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 Strom· 
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NEV, die die Antragstellerin im relevanten Zeitraum hinsichtlich der berücksichti­

gungsfähigen Anlagengüter erhalten hat oder voraussichtlich erhalten wird. Auch bei 

den Netzanschlusskostenbeiträgen und den Baukostenzuschüssen ist soweit mög­

lich - d. h. bis einschließlich des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres - auf Ist­

Daten und im Übrigen auf Planwerte abzustellen(§ 10a Abs. 6 S. 3 ARegV). 

Hieraus ergibt sich für die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsungsbasis folgende 

Formel: 

Kalk. Verzinsungsbasis = Restbl!chwerte_Anlagen - (Restwerte_NAK + Rest­

werte_BKZ) 

4.2.2 Zinssatz 

Die Berechnung des Zinssatzes folgt aus§ 10a Abs. 7 ARegV. Der Zinssatz be­

stimmt sich als gewichteter Mittelwert aus kalkulatorischem EK~Zins und kalkulatori­

schem FK-Zins. Dabei ist gem. § 1Oa Abs. 7 S. 1 ARegV der EK-Zins mit 40 % und 

der FK-Zins mit 60 % zu gewichten; auf Grundlage der ARegV zu unterstellen ist also 

eine Gewichtung von 40 % Eigenkapital und 60 % Fremdkapital. 

Für den kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz ist gemäß § 1Oa Abs. 7 S. 2 ARegV 

der nach§ 7 Abs. 6 StromNEV im Basisjahrgeltende Zinssatz für Neuanlagen anzu­

setzen. Damit hat bereits nach dem Wortlaut derZinssatz in die Berechnung des Ka­

pitalkostenaufschlags einzufließen, der im Basisjahr für die Berechnung der Erlös­

ot>ergrenzen der nächsten Regulierungsperiode herangezogen wird. Zwar gelten im 

Kalenderjahr 2016 die EK-Zinssätze der zweiten Regulierungsperiode für die kalen­

derjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2016. Jedoch bezieht sich § 1Oa Abs. 7 S. 2 

ARegV explizit auf das Basisjahr, fürwelches bei derBestimmung der kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze der dritten Regulierungsperiode die EK-Zinssätze für die dritte 

Regulierungsperiode Anwendung finden. Dies bestätigt sich auch bei einer Ausle­

gung nach Sinn und Zweck des § 1Oa ARegV. Der Kapitalkostenaufschlag dient da­

zu, „Kapitalkosten aus Investitionen, die nach dem Basisjahr getätigt wurden und 

daher nicht in die Festlegung der Erlösobergrenze der nächsten Regulierungsperiode 

eingeflossen sind (Neuinvestitionen), ohne Zeitverzug L..J zu berücksichtigen." (BR­

Orucks. 216/16, S. 40.). Der K<;tpitalkostenaufschlag wird erst in der dritten Regulie­

rungsperiode wirksam, erstmals im Jahr 2019. Es wäre systematisch falsch, für diese 

Neuinvestitionen, deren Kapitalkosten über den Aufschlag nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 

ARegV berücksichtigt werden, andere Zinssätze zu berücksichtigen als für die lhves­
11 



titionen, die vor 2017 getätigt wurden und bereits in den Erlösobergrenzen der dritte

Regulierungsperiode enthalten sinp. 

Die BesGhlusskammer4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 05.10.2016

unter dem Aktenzeichen BK4-16/160, für die Dauer der dritten Regulierungsperiod

den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Ei

genkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % nach Gewerbesteue

und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Höhe des FK-Zinses bestimmt sich gern, § 1Oa Abs. 7 S. 2 ARegV nach § 7 Abs

7 StromNEV. Es ist auch insoweit der im Basisjahr für die Berechnung der Er

lösobergrenzen der nächsten Regulierungsperiode geltende Zinssatz anzuwenden.

Dieser beträgt in der dritten Regulierungsperiode 2,72 % 

Der anzuwendehde Mischzinssatz berechnet sich wie folgt: 6,91 x 0,4 + 2, 72 x 0,6 

4,396.. Der sich aus den Vorgaben derARegV ergebende und im Rahmen des Kapi­

talkostenaufschlag anzuwendende gewichtete Mischzins beträgt damit 4,396 %. 

4.3 Kalkulatorische Gewerbe$teuer 

Die Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer ist in § 10a Abs. 8 ARegV i. V.

m. § 8 StromNEV geregelt. Für die Ermittlung ist das Produkt aus der mit 40 % ge­

wichteten kalkulatorischen Verzinsungsbasis und dem kalkulatorischem EK-Zins zu

bilden; daneben sind die Gewerbesteuermesszahl und der Gewerbesteuerhebesatz

aus dem Basisjahr zu verwenden. Es ist der Hebesatz anzugeben, der im Basisjahr

für den Eigentümer des jeweiligen Anlagengutes galt; hierbei ist auf den Netzeigen­

tümer abzustellen, der zum 31.12. des auf den Antrag folgenden Jahres Eigentümer

der Anlage sein wird. 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem

·Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­

position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­

her ein kalkulatorischer Gewerbesteuerahsatz auf der Grundlage der anerkannten 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundes­

netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 

nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). Ein Abzug 

der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt nicht. § 8 s. 2 StromNEV 

ist entfallen. Die nach§ 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein 
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nach den kalkulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netz­

spezifischen G,ewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende 

Differenz zwischen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Ab­

schreibungen (sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemes­

sungsgrundlage für den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH vom 

14.08.2008, KVR 34/07 SW Speyer, Rn. 86 ff.). Entsprechend einem rein kalkulatori­

schen Ansatz wird auf die zusätzliche Berücksichtigung von weiteren Zurechnungen 

und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, KVR 81/07, S: 10). 

Eine zusätzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewerbesteuer 

("Im-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14 SW Freuden­

stadt, Rn. 46). 

Dementsprechend ergibt sich folgende Formel: 

Kalk. GewSt =Verzinsungsbasis x OA x 0,0691 x Oi035 x Hebesatz 

Die kalkulatorische Bemessungsgrundlage ist damit der 40%ige EK-Anteil. Der die 

40 % übersteigende Anteil des EK fließt nicht in die Berechnung der kalkulatorischen 

Gewerbesteuer ein. 

III. 

Die Beschlusskammer hat für die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung die 

Zinssätze zugrunde gelegt, diein dem Beschluss BK4-16/160 der Beschlusskammer 

4 vom 05.10.2016 festgelegt worden sind. Gegen den Beschluss BK4-16/160 haben 

zahlreiche Netzbetreiber Beschwerde eingelegt 

Die unter Ziffer .2 tenorierte Regelung zur Anpassung dieses Beschlusses hinsichtlich 

des verwendeten Eigenkapitalzinssatzes für Neuanlagen dient der Vermeidung von 

Beschwerdeverfahren, die unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie nicht 

sinnvoll sind. Ein Netzbetreiber soll sich nicht veranlasst sehen, gegen den vorlie­

genden Beschluss rechtswahrend Beschwerde einzulegen, nur um sich so die Mög­

lichkeit zu erhalten, von dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens gegen den Be­

schluss BK4-16•160 auch in diesem Verfahren zu profitieren. Die Beschlusskammer 

möchte mit der in Rede stehenden Regelung somit vermeiden, dass dieser Be­

schluss von Netzbetreibern allein deshalb mit einer Beschwerde angegriffen und so 

13 



einem gerichtlichen Verfahren zugeführt wird, um gegebenenfalls einen höheren als 

im ursprünglichen Beschluss BK4-16-160 festgelegten Eigenkapitalzinssatz zur 

Grundlage dieses Beschlusses zu machen. Gleichzeitig wird für den Fall, dass der 

Netzbetreiber diesen Beschluss nicht nur wegen des verwendeten Eigenkapitalzins­

satzes sondern auch wegen anderer Beschwerdepunkte angreift, sichergestellt, dass 

über die insoweit eingelegte Beschwerde entschieden werden kann und das Abwar­

ten einer abschließenden gerichtlichen Entscheidung und einer eventuellen Neufest­

legung zu den mit Beschluss BK4-16-160 festgelegten Eigenkapitalzinssätzen nicht 

erforderlich ist 

Dabei soll der Netzbetreiber durch die unter Tenorziffer 2 getroffene Regelung so 

gestellt werden, wie er stünde, wenn er diesen Beschluss mit einer Beschwerde an­

gegriffen, dabei die Anwendung eines rechtswidrigen Ei.genkapitalzinssatzes für 

Neuanlagen gerügt hätte und es zu einer Neufestlegung der Eigenkapitalzinssätze 

kommt. Der Netzbetreiber soll insoweit weder besser noch schlechter gestellt wer­

den, Dies bedeutet, dass der Netzbetreiber im Falle eines ihm günstigen Ausgang 

des Verfahrens gegen den Beschluss BK4-16-160 auch von einem höheren Zinssatz 

in diesem Verfahren wegen Anpassung der· kalenderjährlichen Erlösobergrenze auf 

Grund eines Antrags auf Kapitalkostenaufschlag profitieren soll. Dies bedeutet aber 

gleichzeitig auch, dass die Beschlusskammer...,., schon im Interesse det Netznutzer ­

sicherstellt, dass im Falle eines für den Netzbetreiber ungünstigen Ausgangs seines 

Beschwerdeverfahrens gegen die Festlegung BK4-16-160 etwaige den Kapitalkos­

tenaufschlag reduzierende Effekte berücksichtigt werden. Deshalb ist die Regelung 

so ausgestaltet, dass eine Anpassung sowohl kapitalkostenaufschlagerhöhend als 

auch -senkend vorgenommen wird. 

Bei ihrer Entscheidung, die Regelung des Tenors Z in den Beschluss aufzunehmen, 

hat die Beschlusskammer insbesondere berücksichtigt, dass diese Aufnahme der 

Regelung mit dem ausdrücklichen Einverständnis des Netzbetreibers geschehen ist. 

Dieser hat sich im Anhörungsverfahren nach ausdrücklichem Hinweis für die Auf­

nahme der Regelung ausgesprochen. Dabei wurde er auch darauf hingewiesen, 

dass er aufgrund der Ausgestaltung von Tenorziffer 2 lit. a) („eingelegt und nicht zu­

rückgenommen hat") jederzeit die Möglichkeit hat, durch die Rücknahme der Be­

schwerde gegen die Festlegung BK4-1ff·160 eine Bedingung des Tenors nicht zu 

erfüllen und so den Zustand herzustellen, in dem er sich ohne die tenorierte Rege­

lung befinden würde. 
14 



IV. 

Hinsichtlich der Kosten nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonde.rter Bescheid. 

V. 

Die .Anlagen A1 und A2 sinc:f Bestandteil dieses Beschlt.isse$. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur {Hausanschrift: 

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb 

der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldolf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 

40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG), 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

Albrecht 
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Anlage.A1 • l<KAuf. Stadtwerl<e .Ro>toel< NetzgesellschaftmbH 8K8-18/03010.25 

A1 Berechnung dl)S Kapitalkpstenauft;c)llags 

Summe 

davon für NelZ 

originäres Netz 
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AnrageA2 .sAv 	 Staiitv,e<ke Rostock )'leb:gesellscliaftmbH 

A2. Ermittlung der kalku_l<1torischen Restwerte und, k„lkul<i\orischen A~scl11:eib1mgen des Sach;;inlagevermö91ms 

P.e 

AJ 

2Dl7 
201.7 

Kabel l'Aittelspamungsnetz 	 2017 
Kabel 1 ff.V 	 .. 2öft 
K;;i!>el.Abnehiner-!lnschl(lsse 	 .2017 
•Frellellungen 11Q'3801N 	 .2017 
Freile' en Mittef'?pann1.mgsne12'. 	 2017 
Freieltungen 1 kV 	 ;?017. 

.2017 
2017 

Schutzo,M~cund UberapannungsschU!Zeinrichtungen, Fernsteuer•, Fe!flrnel<li>:. l1P17 
F!ll'nf'(l~- und AuiQmati~nlagensowie ~undsteuerungsanJagen efnsQhlie~k:h 
Kopplun s,; Trafo...und.Schaltanlaqen 

2017 

1 38WZ2Q/1 t0/3(t/1ö kV-SJatil!neri 
2017 
20t7 

Kuncfenstajion.en 	 ;1.()17 
i2.017 
~017 

ortSf~e· HebezeugeUild L;astenal.lfiü!ie eihschtießricti t.a;J!S_vf'öenen. 2017 
Außenbeleuc . in Umspann- und scllaltanta en 

2017 

Rundlllever·. Femsteuer•, Femm!!fd,.., Femrness-, Automatikanlagen, Sirom· und 
Spaimu · . odler, l'tetzschu1Zeirilicliio en . . . . 

2()17. 

OrtSnetz•TransfOirnatoren,.t<abetilerteieischtänke 2017 
Zähler, Messeinrichfur>;ien, Uhren, TFR•Eiiipfänger ~17 

1 Telefonle;fungen 20:17 
2017 

Gruod$tücksMlagiin •. Bauten f'\if. T!'al'ISil')!1WeSen 2017 
~11 

VetV;all!Jngsgebäiide 2017 

1 G'i?Schäll$au$stattul)Q (ohne EDV, Werkzeuge/(3eräte); Vermitllung~irrlehtungen 2017 

Werkzfi\lge/Geräte 	 2017 
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Stadlwerl<e Rosloek Netzgese11$cti11ft mbH BKB-18/03010-25 

AJ Kün 


LagElr;einrichtu 2017 


Software 2017 

Leichtfahrzeuge. 2017 

SetrNer(iltrieu e 2Q17 

moderne MesseiJViChlungeri 2017 

Smart-Meter-Gat~y 2011 


0 

Kabel 220 kV 201.8 

~bei 1~0k\/ 2018 

KBbel.Mittli\spamungsnet:z: 2018 

Kabel 1 kV 201 


F0>iJeitung<!Jt 11Cl-38QkV 2018 


FreileiM'.ilien 1 ~V 201. 

·Stations.einriehtüngen und HilfSanlagen ilidusive Trafo undcSchalter 2018 


Schurz.. Me$$• und Ubersjjanntmg$schu1Zeinrichtungen, FernstetJer•; Ferrirtll!!ld&-, 201 a 

Fllfl'lll'less· vnd Au.tcll))Stikaruagen s~ RunQSteueni'lgsantage1i'eir\Schließllcl\ 

Kopph,inQs-. Trafo-·und Sc ltanlagen 
Sonstiges 2018 


1 ·.aaQ/22\l/11Ql~0/1 o kV-Slat'°'1en 201~ 


1 Haupiv~eilerstaiionen 2018 

i . om;n~lationen 2018 


StatiCJnsgebäude 20~8 

~e Hebezeuge ui"ld Lastenauf2üge einschließfich:laufsclitenen. 2018 

Außeribeleucht in Um$pann- und Schaltanla en 

·$Chalteill1'icl\tunsen 2018. 


Spanriu wandtet, Netzsc\iutzeinrichiungen 

Ortsnetz-trarisformatoreh•..Kabelvertellerschränke 20t8 


Rundste!Jj!r·, Ferrist~••.Femmelcle-; Fernm~-. Automab'kari;lgen, Strofn" ~ 2018 
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Anla~A2-SAV Stad.twerke Rostock ~esatlschaft mbH BKB-18103010-25 

.ben zur Al)fa elAnl 

NetzlO Anlagengruppe 

1 · Zähler, Messeint,ichfungen, Uhren, TFR,EmPfän er 
1 Telefonle@l'lgen 

Fal'rba.re'Stromaggregate 
Grundstüo~nlagen, Btiuten fürTransll(!rtwesen 

Werl<zeuge/ G!i!rlile 

fiar:dWare 
S.oltware 
lelchtfahrze11g.e_ 

Kabel HO kV 

1 Kabel1 kV 

Fielleliungen 110-380kV 
FreileitiliigenMitte!Spannurigsnetz 

1 FreilE!itlJi'.lg'en Abnehmerans<;hlüsse 
S\ationsi;iniil)hfungen un.ä Hilfsanl~gen ioklusjyeTraf~ urd Schalter 
S(;hutz:·. Mess" ul'ld 1.Jberspannungsschu~nrichtungen. Ferm;~uer„ Fernmelde-, 
Femmess- und Aulom~likar\lagensowie Ruoosteuerungsanlagen ei~!>IJe.ßiich 
KOpplu ngS-,, Trafo, urid :&:tialtanla en · · · 

1 Sons1iges 
1 38'0/220f11o/30/1 okV-Stallonen 
1 HaujjtverteUerstatlonen 

AJ K"ur:z. 

20 8 
2(1 
2018 
2018 
20111 
20 8 
2018 

-2018 
2018 
2()'18 
.2018 
201 
201 
2018 
2016 

0. 

'<:019 
2019 
2019 
2019 
2019 
-~19 

2019 
2019 
201!! 
2019 
2019 

2019 
2019 
2019 
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Anlage A2 -·sAV EIKB-1 8103010•25 

AJ ~ 

2019 
1 ~ndenstatianen 20.19 

Stationsgebäude 2019 
A~gemeine·Sllltionseinrichtungen. · HßfS<1nl~gen 2019 
ortsfeste Hebezeuge l!l'1!( l.astenauliiige ei~'1iießlich . Lal.lfSchie.nen. 2019 

Außenbeleuc · ir\ liinspann- Linif$Chaltanlai:ien 
SctiarternriClitungeo 20l9 

2019Rundsti?uer-, Fernsteuer-. F~mmelde-, Femmess-. Aut01?1atika!11agen, Strom- und. 
S nnu · andler; JIJetz~nrich!un;ien · · 

:2019 
2019 

Telefoilleifungen 2019 
Faliibar:e Stromaggr e ;!P1.9 
Gruridstüci<san1agen. 8aui~n für Transportwesen .2019 

2019 

1 W erkzl!uge/ Geräte 

1 Hardware 
1 ·Software 

·moderne·Messeinri~htunger:i 
Smart-Meter-Gatewa 
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